
S t a d t  S c h m a l l e n b e r g  Vorlage Nr. VIII/860 
 

Datum:  15.11.2012 
 

Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis 

 Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss    

Stadtvertretung    

 

X öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 
 Dezernat: 

 II 

Amt: 

Finanzabteilung 

Sachbearb.: 

Frau Hardebusch 

 

Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: 

20.1  

 
 
TOP: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 3. Quartal 

2012 

 

  

 Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung vor, die im 3. Quartal 2012 ent-
standene überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 301,20 € zur Kenntnis zu nehmen. 
 
  
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW sind die im laufenden Haushaltsjahr entstandenen über- und au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Soweit 
sie erheblich sind, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates. Die 
Erheblichkeitsgrenze wurde vom Rat mit Beschluss vom 22.02.2006 auf 10.000,-- € festge-
setzt.  
 
Im 3. Quartal 2012 ist lediglich im Produkt 36 01 01 – Kindergärten in eigener Trägerschaft die 
folgende überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 301,20 € entstanden:  
 
Maßnahme: 001 – Investitionen niedriger 10.000 € 
Haushaltsansatz: 21.000 €;  gebucht bis 30.09.2012: 21.301,20 € 

Üpl. Auszahlung: 301,20 € 

 

Begründung: Mehrbedarf bedingt durch vorab geleistete Ausgaben für den U3-Ausbau Kin-
dergarten Lollipop. 
 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, da die Überschreitung unter 10.000 € liegt; sie wird 
der Stadtvertretung hiermit bekannt gegeben.  
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